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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe MitstreiterInnen,

nachstehend finden Sie die Termine und Themen für die in 2010 geplanten Seminare im AZK.

Zum Schutz der rauchenden Seminarteilnehmer habe ich die Veranstaltungen wieder in die hoffentlich warmen und trockenen Monate gelegt.

Sie können sich ab direkt beim AZK unter www.azk.de zu den einzelnen Seminaren anmelden oder bei mir ab Dezember die Einzelausschreibungen mit Anmeldevordruck anfordern..

Bitte achten Sie darauf, dass es spezielle Vergünstigungen durch Bildungsschecks oder Bildungsprämien gibt und das Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Erwerbssuchende und Grundsicherung für dauerhaft Erwerbsgeminderte nur den halben Teilnehmerbeitrag zahlen müssen.

Sollten Sie in Begleitung eines behinderten Angehörigen an den Seminaren teilnehmen und hier Hilfe benötigen, sprechen Sie mich bitte direkt an, damit alles rechtzeitig organisiert werden kann.

Ich freue mich auf interessante Seminare und spannenden Erfahrungsaustausch an den Abenden im AZK.

Mit freundlichen Grüßen

Evelyn Küpper

Krefeld, den 15.03.09


21.04. – 24.04.2010

Unterhaltssichernde Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage haben auch Menschen mit Behinderungen immer häufiger Probleme, einen Arbeitsplatz zu bekommen bzw. diesen auch bis zum Rentenalter 

Zu erhalten, um durch die Arbeit den eigenen Lebensunterhalt sicher zustellen.

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den gesetzlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Erwerbsunfähigkeitsrente.

26.05. – 28.05.2010 ( beginnt bereits morgens um 9.00 Uhr)

 Mein gutes Recht ... und wie ich es durchsetzen kann ...

Jede Verfügung, Entscheidung oder hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist, ist ein Verwaltungsakt. Es gelten die Regelungen über das Verwaltungsverfahren im SGB X. Aber welche/r Bürger/-in kennt sich in dem Wirrwarr von Vorschriften aus und ist in der Lage, sich gegen unrichtige Entscheidungen einer Behörde, sei es die Kranken- oder Rentenversicherung oder die Sozialhilfe zu wehren. 

22.07.25.07.2010

Seminar für behinderte Menschen ( ab 18 Jahren ) und ihre Angehörigen

Warum sagt mir denn keiner, was mir alles zusteht? 

Rechte für Behinderte Menschen und Ihre Angehörigen 

Seminar für behinderte Menschen ab 18 Jahren und deren Angehörige sowie interessierte, engagierte Bürgerinnen und Bürger. 

Der Aufgabenkreis des ehrenamtlichen Betreuers ist je nach Einzelfall sehr umfangreich. Die Reformfreudigkeit unserer Regierung erfordert es, dass Betreuer/-innen ständig auf dem aktuellsten Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung sind. Dieses Seminar soll Betreuer/-innen noch einmal einen Überblick über die Pflichten und Rechte des Betreuers gegenüber dem Betreuten vermitteln und die Möglichkeiten aufzeigen, welche finanziellen Hilfen für den Betreuten zur Verfügung stehen. Über die Inanspruchnahme der Nachteilsausgleiche aufgrund des Schwerbehindertenausweises werden wir in diesem Seminar alle für behinderte Menschen relevanten Themen ansprechen.

Für die unter Betreuung stehenden Menschen ist es wichtig, einen Überblick über die Aufgaben der Betreuer/die Betreuerinnen zu erhalten. Welche Möglichkeiten es zur Realisierung eines weitestgehend selbst bestimmten Lebens gibt, und wie man sie einfordert, werden in einem Workshop erarbeitet.

07.09. – 10.09.2010

Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen 

Ein wichtiges Ziel der Politik der Bundesregierung ist, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt am Leben in der Gesellschaft und insbesondere am Arbeitsleben teilnehmen können. Das zu ermöglichen, ist Aufgabe der notwendigen Sozialleistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen. 


Welche Vorteile bietet das persönliche Budget bei der Inanspruchnahme der Leistungen 

nach dem SGB IX. Wie kann man einen Leistungsanspruch zu den einzelnen Sozialgesetz-büchern im Rahmen der medizinischen Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft herstellen? Schwerpunktmäßig wird der Bereich Betreutes Wohnen behandelt.
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